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A. Problem und Regelungsbedürfnis

Im Zuge der Kommunal- und Verwaltungsreform sollen die Gebiets- und Verwal-
tungs strukturen auf der Ebene der verbandsfreien Gemeinden und Verbandsgemein-
den optimiert werden.

Ziel ist eine weitere Steigerung der Leistungsfähigkeit, Wettbewerbsfähigkeit und Ver -
waltungskraft von verbandsfreien Gemeinden und Verbandsgemeinden.

Eine Optimierung kommunaler Gebietsstrukturen soll durch Gebietsänderungen er-
reicht werden.

Bis zum 30. Juni 2012 ist eine Freiwilligkeitsphase angesetzt gewesen. In der für die
Kommunen mit vielfältigen Vorteilen verbundenen Freiwilligkeitsphase haben ver-
bandsfreie Gemeinden und Verbandsgemeinden selbst Gebietsänderungen auf den
Weg bringen können.

Für die Verbandsgemeinde Sankt Goar-Oberwesel besteht nach Maßgabe des Landes -
gesetzes über die Grundsätze der Kommunal- und Verwaltungsreform vom 28. Sep-
tember 2010 (GVBl. S. 272, BS 2020-7) ein eigener Gebietsänderungsbedarf.

Die Verbandsgemeinden Emmelshausen und Sankt Goar-Oberwesel streben die
Bil dung einer neuen Verbandsge meinde zum 1. Januar 2020 an.

Sie haben im Hinblick auf diese Gebietsänderungsmaßnahme intensive Verhandlun -
gen miteinander geführt.

Die Verhandlungsergebnisse enthalten eine von den Bürgermeistern der beiden Ver -
bandsgemeinden am 13. August 2018 unterzeichnete Vereinbarung.

Für die Bildung einer neuen Verbandsgemeinde aus den Verbandsgemeinden Emmels -
hausen und Sankt Goar-Oberwesel bedarf es eigenständiger landesgesetzli cher Rege-
lungen. Gleiches gilt für spezifische Festlegungen im Zusammenhang mit dieser
Gebietsänderung.

B. Lösung

Die Bildung einer neuen Verbandsgemeinde aus den Verbandsgemeinden Emmels-
hausen und Sankt Goar-Oberwesel zum 1. Januar 2020 und damit einhergehende Fest-
legungen werden gemeinsam in einem Landesgesetz geregelt.

C. Alternativen

Im Hinblick auf die Zielsetzung einer Optimierung der Gebiets- und Verwaltungs-
strukturen von verbandsfreien Gemeinden und Verbandsgemeinden nach Maßgabe
der Regelungen des Landesgesetzes über die Grundsätze der Kommunal- und Verwal -
tungsreform gibt es keine Alternative zur Gebietsänderung der Verbandsgemeinde
Sankt Goar-Oberwesel.
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Kommunale Kooperationen werden nicht als gleichwertige Alternativen zu der erfor -
derlichen Gebietsänderung der Verbandsgemeinde Sankt Goar-Oberwesel angesehen.

Die Abwägungen zur Gebietsänderung der Verbandsgemeinde Sankt Goar-Ober-
wesel haben sich auf mehrere Neugliederungskonstellationen erstreckt. Dabei ist die
Gesamtabwägung zu dem Ergebnis gekommen, dass der Zusammenschluss mit der
Ver bandsgemeinde Emmelshausen die sachgerechteste Gebietsänderungsmaßnahme
für die Verbandsgemeinde Sankt Goar-Oberwesel darstellt.

D. Kosten

Infolge der Bildung einer neuen Verbandsgemeinde aus den Verbandsgemeinden
Emmelshausen und Sankt Goar-Oberwesel werden Kosten im konsumtiven und im
investiven Bereich entstehen. Sie lassen sich derzeit nicht verlässlich quantifizieren.

Andererseits hat die Bildung einer neuen Verbandsgemeinde aus den Verbands-
ge meinden Emmelshausen und Sankt Goar-Oberwesel erhebliche Kosteneinsparungen
zum Ziel. Angestrebt ist, mittel- bis längerfristig Einsparungen von 20 v. H., bezogen
auf den Personal- und Sachaufwand der zwei Verbandsgemeinden im Jahr 2016, zu
erreichen.

Aus Anlass ihrer Bildung auf konsensualer Basis wird der neuen Verbandsgemeinde
eine Zuweisung von insgesamt 2 000 000 Euro als Entschuldungshilfe über mehrere
Jahre verteilt gewährt.
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L a n d e s g e s e t z
über den Zusammenschluss der

Verbandsgemeinden Emmelshausen und
Sankt Goar-Oberwesel

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz be-
schlossen:

§ 1

(1) Aus den Verbandsgemeinden Emmelshausen und Sankt
Goar-Oberwesel wird zum 1. Januar 2020 eine neue Verbands -
gemeinde gebildet.

(2) Die neue Verbandsgemeinde führt den Namen „Hunsrück-
Mittelrhein“. Der Sitz ihrer Verwaltung ist die Ortsgemeinde
Stadt Emmelshausen.

§ 2

(1) Die ersten Wahlen des Verbandsgemeinderates und der
Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters der neuen Verbands -
gemeinde finden vor der Gebietsänderung nach § 1 Abs. 1
statt. Der Wahltag dafür wird von der Kreisverwaltung des
Rhein-Hunsrück-Kreises festgesetzt. Entsprechendes gilt für
den Tag der etwa notwendig werdenden Stichwahl zur ersten
Wahl der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters der neuen
Verbandsgemeinde. Die erste Wahlzeit des Verbandsgemeinde -
rates der neuen Ver bandsgemeinde beginnt am 1. Januar 2020.
Die Wahlzeiten der bisherigen Verbands gemeinderäte der
Verbandsgemeinden Emmelshausen und Sankt Goar-Ober-
wesel enden am 31. Dezember 2019. Die Amtszeiten der
bisherigen Bürgermeister der Ver bandsgemeinden Emmels-
hausen und Sankt Goar-Oberwesel enden vorzeitig am
31. Dezember 2019.

(2) Wahlleiterin oder Wahlleiter für die ersten Wahlen des Ver-
bandsgemeinderates und der Bürgermeisterin oder des
Bürgermeisters der neuen Verbandsgemeinde, ein schließlich
einer etwaigen Stichwahl, ist der bisherige Bürgermeister der
Verbandsge meinde Emmelshausen, bei dessen Verhinderung
die oder der zur allgemeinen Ver tretung des Bürgermeisters
der Verbandsgemeinde Emmelshausen berufene Beige ordnete.
Nehmen der bisherige Bürgermeister und alle Beigeordneten
der Verbands gemeinde Emmelshausen an der ersten Wahl der
Bür germeisterin oder des Bürger meisters der neuen Ver-
bandsgemeinde als Bewerberin oder Bewerber teil, bestimmt
die Kreisverwaltung des Rhein-Hunsrück-Kreises die Wahl-
leiterin oder den Wahlleiter und eine Stellvertreterin oder
einen Stellvertreter für diese Wahl. Der Wahlleiterin oder dem
Wahlleiter für die erste Wahl der Bürgermeiste rin oder des
Bürgermeisters der neuen Verbandsgemeinde obliegt auch die
öffentliche Ausschreibung der Stelle der Bürgermeisterin oder
des Bürgermeisters der neuen Verbandsgemeinde. Sie oder
er nimmt bis zur Einführung der Bürgermeiste rin oder des
Bürgermeisters der neuen Verbandsgemeinde auch deren oder
dessen Aufgaben wahr.

(3) Für die Vorbereitung und die Durchführung der ersten
Wahlen des Verbandsge meinderates und der Bürgermeisterin
oder des Bürgermeisters der neuen Verbands gemeinde, ein-
schließlich einer etwaigen Stichwahl, ist das gemeinsame Ge-
biet der Verbandsgemeinden Emmelshausen und Sankt Goar-
Oberwesel maßgebend.
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(4) In der Folge findet die nächste Wahl des Verbandsgemeinde -
rates der neuen Ver bandsgemeinde am Tage der allgemeinen
Kommunalwahlen im Jahre 2024 statt.

§ 3

Die bisherigen Bürgermeister der Verbandsgemeinden Emmels -
hausen und Sankt Goar-Oberwesel haben ab der Gebietsände-
rung nach § 1 Abs. 1 bis zum Ablauf ihrer Ernennungszeit -
räume Anspruch auf eine Verwendung als hauptamtliche Bei-
geord nete der neuen Verbandsgemeinde. Der Anspruch nach
Satz 1 besteht für den bis he rigen Bürgermeister der Verbands -
gemeinde Emmelshausen auf eine Verwendung als hauptamt-
licher Beigeordneter in der Besoldungsgruppe B 3 der Landes-
besol dungs ordnung B und für den bisherigen Bürgermeister
der Verbandsgemeinde Sankt Goar-Oberwesel auf eine Ver-
wendung als hauptamtlicher Beigeordneter in der Besol dungs -
gruppe B 2 der Landesbesoldungsordnung B. Für sie besteht
keine Verpflich tung zur Übernahme eines gleich oder ge-
ringer zu bewertenden Amtes im Sinne des § 27 Abs. 3 des
Landesbeamtengesetzes (LBG) in Verbindung mit § 18 Abs. 1
des Beam tenstatusgesetzes (BeamtStG) vom 17. Juni 2008
(BGBl. I S. 1010) in der jeweils gel tenden Fassung. Bei einer
Versetzung der bisherigen Bürgermeister der Verbandsge mein -
den Emmelshausen und Sankt Goar-Oberwesel in den einst-
weiligen Ruhestand erhalten sie bis zum Ablauf ihrer Ernen-
nungszeiträume oder bis zum vorherigen Ein tritt in den
Ruhestand Versorgung mit der Maßgabe, dass die Ruhegehäl-
ter 71,75 v. H. der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus den
Besoldungsgruppen, in denen sie sich zur Zeit der Versetzung
in den einstweiligen Ruhestand befunden haben, betra gen. Die
ruhegehaltfähigen Dienstzeiten nach § 13 des Landesbeamten -
versorgungs gesetzes (LBeamtVG) erhöhen sich um die Zeiten,
in denen die bisheri gen Bürger meister der Verbandsgemein-
den Emmelshausen und Sankt Goar-Oberwesel Versor gung
nach Satz 4 erhalten; die Höchstruhegehälter nach § 83 Abs. 2
LBeamtVG dür fen nicht überschritten werden. Als Amts-
zeiten nach § 83 Abs. 2 Satz 2 LBeamtVG rechnen auch die
Zeiten, die die bisherigen Bürgermeister der Ver bands gemein -
den Emmelshausen und Sankt Goar-Oberwesel im einstweili-
gen Ruhe stand zurückgelegt haben.

(2) Wird der bisherige Bürgermeister der Verbandsgemeinde
Emmelshausen oder der bisherige Bürgermeister der Verbands -
gemeinde Sankt Goar-Oberwesel in das Amt des Bürgermeis -
ters oder als hauptamtlicher Beigeord neter der neuen Ver-
bands gemeinde berufen, gilt das Beamtenverhältnis als nicht
un terbrochen.

§ 4

Die Zahl der Beigeordneten der neuen Verbandsgemeinde
richtet sich nach § 64 Abs. 2 in Verbindung mit § 50 Abs. 1 der
Gemeindeordnung (GemO) und der Haupt satzung. Sie wird
darüber hinaus in den Zeiträumen, in denen die bisherigen
Bürger meister der Verbandsgemeinden Emmelshausen und
Sankt Goar-Oberwesel als hauptamtliche Beigeordnete der
neuen Verbandsgemeinde nach § 3 Abs. 1 Satz 1 und 2 Ver-
wendung finden, entsprechend erhöht. In diesen Zeiträumen
können die bis herigen Bürgermeister der Verbandsgemeinden
Emmelshausen und Sankt Goar-Oberwesel zugleich auch
ehrenamtliche Bürgermeister von Ortsgemeinden der neuen
Verbandsgemeinde sein. § 64 Abs. 2 in Verbindung mit § 50
Abs. 2 Satz 5, § 53 a Abs. 1 und 3 bis 5 und § 55 Abs. 2 GemO
findet auf die bisherigen Bürgermeister der Verbandsgemein-

4



Landtag Rheinland-Pfalz – 17.Wahlperiode Drucksache 17/7712

den Emmelshausen und Sankt Goar-Oberwesel im Falle der
Ver wendung als hauptamtliche Beigeordnete nach § 3 Abs. 1
Satz 1 und 2 keine Anwen dung.

§ 5

(1) Mit der Gebietsänderung nach § 1 Abs. 1 gehen die Wehr-
leiter der Ver bandsge meinden Emmelshausen und Sankt
Goar-Oberwesel und aus den örtlichen Feuer wehreinheiten in
den Gebieten der Verbandsgemeinden Emmelshausen und
Sankt Goar-Oberwesel die Wehrführer sowie ihre Vertreter
auf die neue Verbandsgemeinde über. Innerhalb ei nes Zeit-
raums von sechs Monaten ab der Gebietsänderung nach § 1
Abs. 1 werden für die neue Verbandsgemeinde eine Wehr-
leiterin oder ein Wehrleiter und eine Vertreterin oder ein Ver-
treter oder mehrere Vertreterinnen oder Vertreter der Wehr-
leiterin oder des Wehrleiters (Wehrleitung) gewählt, auf die
Dauer von zehn Jah ren bestellt und zu Eh renbeamtinnen oder
Ehrenbeamten ernannt. Die ersten Wahlen erfolgen durch die
Wehrführer in den Gebieten der bisherigen Verbandsgemein-
den Emmelshausen und Sankt Goar-Oberwesel. Die Wehr-
leiter der Verbandsgemeinden Emmelshausen und Sankt Goar-
Oberwesel und ihre Vertreter bleiben bis zur Bestel lung und
Ernennung der ersten Wehrleitung der neuen Verbands-
gemeinde in ihren Ämtern und im jeweiligen Gebiet der bis-
heri gen Verbandsgemeinden Emmelshausen und Sankt Goar-
Oberwesel zuständig.

(2) Die neue Verbandsgemeinde nimmt die Aufgaben der
Wirtschaftsförderung und der Tourismusförderung, soweit sie
von überörtlicher Bedeutung sind, als Selbstver waltungs auf -
gaben wahr.

§ 6

(1) Mit der Gebietsänderung nach § 1 Abs. 1 gehen die Beam-
tinnen und Beamten, Ver sorgungsempfängerinnen und Ver-
sorgungsempfänger, Arbeitsverhältnisse der Be schäftigten
sowie Ausbildungsverhältnisse der Auszubildenden der Ver-
bandsgemein den Emmelshausen und Sankt Goar-Oberwesel
auf die neue Verbandsgemeinde über.

(2) Die Beamtenverhältnisse der Beamtinnen und Beamten
und Versorgungsverhält nisse der Versorgungsempfängerin-
nen und Versorgungsempfänger im Sinne des Ab satzes 1 wer-
den mit der neuen Verbandsgemeinde fortgesetzt. Die Fort-
setzung der Be amtenverhältnisse und Versorgungsverhältnis-
se ist den Beamtinnen und Beamten so wie Versorgungsemp-
fängerinnen und Versorgungsempfängern von der neuen Ver -
bandsgemeinde schriftlich zu bestätigen. Den in den Dienst
der neuen Verbandsge meinde übergetretenen Beamtinnen
und Beamten sind gleich zu bewertende Ämter zu übertragen,
die ihren bisherigen Ämtern nach Bedeutung und Inhalt ohne
Rück sicht auf Dienststellung und Dienstalter entsprechen. Die
neue Verbandsgemeinde kann inner halb eines Zeitraums von
einem Jahr ab der Gebietsänderung nach § 1 Abs. 1 Beamtin -
nen und Beamte in Beamtenverhältnissen auf Lebenszeit und
auf Zeit, deren Aufgaben bereiche von dieser Gebietsänderung
berührt wurden, in den einst weiligen Ruhestand versetzen.
Satz 4 gilt nur, wenn die Zahl der bei der neuen Ver -
bandsgemeinde im An schluss an die Gebietsänderung nach
§ 1 Abs. 1 vorhandenen Beamtinnen und Beam ten den tatsäch-
lichen Bedarf übersteigt. § 27 Abs. 3 LBG in Verbindung mit
den §§ 16 bis 19 BeamtStG und § 40 LBG finden keine An-
wendung.
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(3) Die neue Verbandsgemeinde tritt in die Rechte und Pflich-
ten der auf sie überge hen den Arbeitsverhältnisse im Sinne des
Absatzes 1 ein. Erworbene Besitzstände dürfen wegen des
Übergangs der Arbeitsverhältnisse nicht eingeschränkt werden.
Be triebsbe dingte Kündigungen und entsprechende Änderungs-
kündigungen mit dem Ziel der Her abgruppierung aus Anlass
des Übergangs der Arbeitsverhältnisse sind ausge schlos sen. Bei
der Berechnung von Beschäftigungszeiten werden die vor dem
Über gang der Ar beitsverhältnisse nach Maßgabe der jeweili-
gen tarifrechtlichen Vorschrif ten anerkann ten Beschäfti-
gungszeiten als Beschäftigungszeit im Sinne des § 34 Abs. 3 des
Tarifver trags für den öffentlichen Dienst (TVöD) berücksich-
tigt. Der Über gang der Arbeitsver hältnisse gilt nicht als Unter -
brechung im Sinne des § 1 Abs. 1 des Tarifvertrags zur Über-
leitung der Beschäftigten der kommunalen Arbeitgeber in den
TVöD und zur Rege lung des Übergangsrechts (TVÜ-VKA).
Die vom Übergang der Ar beitsverhältnisse be troffenen Be-
schäftigten sind rechtzeitig in schriftlicher Form über den be-
vorstehenden Übergang zu unterrichten.

§ 7

Mit der Gebietsänderung nach § 1 Abs. 1 geht das unbeweg-
liche und bewegliche Ver mögen der Verbandsgemeinden
Emmelshausen und Sankt Goar-Oberwesel zu den Wertansät-
zen zum 31. De zember 2019 entschädigungslos auf die neue
Verbandsge meinde über. Zu den Wertan sätzen gehören auch
die Wertansätze für Rückstellungen nach § 36 der Gemeinde -
haushaltsverordnung (GemHVO) und für immaterielle Ver-
mö gensgegenstände und Sonderposten nach § 38 GemHVO.
Die immateriellen Vermö gensgegenstände und Sonderposten
sind nach der Übernahme der Wertansätze der Verbands-
gemeinden Emmelshausen und Sankt Goar-Oberwesel durch
die neue Ver bandsgemeinde unmittelbar gegeneinander aus-
zubuchen, soweit die entsprechenden Zuwendungen zwischen
den beiden bisherigen kommu nalen Gebietskörperschaften ge-
währt worden sind.

§ 8

Mit der Gebietsänderung nach § 1 Abs. 1 gehen die Verbind-
lichkeiten und Forderun gen der Verbandsgemeinden Emmels -
hausen und Sankt Goar-Oberwesel auf die neue Verbands-
gemeinde über.

§ 9

Für die Verbandsgemeinden Emmelshausen und Sankt Goar-
Oberwesel sind Schlussbilanzen zum 31. De zember 2019 auf-
zustellen. Für die neue Verbandsge meinde sind Eröffnungs-
bilanzen zum 1. Januar 2020 aufzustellen.

§ 10

(1) Die Verbandsgemeindeverwaltung der neuen Verbands-
gemeinde hat die Jahres ab schlüsse der Verbandsgemeinden
Emmelshausen und Sankt Goar-Oberwesel für den Schluss des
Haushaltsjahres 2019 aufzustellen.

(2) Der Verbandsgemeinderat der neuen Verbandsgemeinde
hat einen Rechnungs prü fungsausschuss zu bilden, dem die Ab-
schlüsse nach Absatz 1 zur Prüfung vorzu legen sind.
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(3) Der Verbandsgemeinderat der neuen Verbandsgemeinde
beschließt über die Fest stellung der geprüften Jahresabschlüsse
nach Absatz 1 bis zum 31. Dezember 2020. Er entscheidet ge-
sondert über die Entlastung der bisherigen Bürgermeister der
Verbandsgemeinden Emmelshausen und Sankt Goar-Ober-
wesel und der bisherigen Beigeordneten dieser Verbands-
gemein den, soweit sie einen eigenen Geschäftsbe reich geleitet
oder den Bürgermeister vertreten haben.

§ 11

Für die Gewährung von Schlüsselzuweisungen und Investi-
tionsschlüsselzuweisungen nach den Bestimmungen des Landes -
finanzausgleichsgesetzes (LFAG) im Jahr 2020 gilt die Summe
der Einwohnerzahlen der Verbandsgemeinden Emmelshausen
und Sankt Goar-Oberwesel zum 30. Juni 2019 als Einwohner-
zahl der neuen Verbandsge meinde.

§ 12

(1) Die neue Verbandsgemeinde erhält für die Verflechtungs-
bereiche mit den Ortsge meinden Stadt Emmelshausen und
Stadt Oberwesel als Grundzentren, die am Tage der Verkün-
dung dieses Gesetzes ausgewiesen sind, Leistungsansätze nach
§ 11 Abs. 4 Nr. 2 Satz 1 Buchst. a LFAG. Sie hat die auf die
Leis tungsansätze der Ortsge meinden Stadt Emmelshausen
und Stadt Oberwesel entfallenden Teilbeträge ihrer Schlüssel-
zuweisungen zu 70 v. H. an diese Ortsge meinden weiterzu-
leiten.

(2) Die neue Verbandsgemeinde, die Verbandsgemeinde
Loreley und die Verbands gemeinde Nastätten erhalten für
den Verflechtungsbereich mit den Ortsgemeinden Stadt Sankt
Goar, Stadt Sankt Goarshausen und Stadt Nastätten als Mittel -
zentren, der am Tage der Verkündung dieses Gesetzes ausge-
wiesen ist, einen Leistungsan satz nach § 11 Abs. 4 Nr. 2 Satz 1
Buchst. a und b und Satz 2 LFAG. Sie haben die auf die Leis -
tungsansätze der Ortsgemeinden Stadt Sankt Goar, Stadt
Sankt Goarshausen und Stadt Nastätten entfallenden Teil-
beträge ihrer Schlüsselzuweisun gen zu 70 v. H. an diese Orts-
gemeinden weiterzuleiten.

(3) Die Stadt Boppard erhält für den Verflechtungsbereich mit
ihr als Mittelzentrum, der am Tage der Verkündung dieses Ge-
setzes ausgewiesen ist, einen Leistungsan satz nach § 11 Abs. 4
Nr. 2 Satz 1 Buchst. a und b LFAG.

(4) Das Land gewährt anlässlich der Bildung der neuen Ver-
bandsgemeinde eine Zu weisung in Höhe von 2 000 000 Euro.
Die Zuweisung erhält die neue Verbandsge meinde zur Redu-
zierung ihrer Verbindlichkeiten. Die Zuweisung wird jeweils
in Höhe von bis zu 750 000 Euro in den Jahren 2020 und 2021
und im Übrigen danach ent spre chend dem von der neuen Ver-
bandsgemeinde vorzulegenden Tilgungsplan aus gezahlt.

§ 13

Die neue Verbandsgemeinde kann für die Beitrags- und
Gebüh renkalkulationen die Einrichtungen der Abwasser-
beseitigung, die sie in den Gebieten der bisherigen Ver bands -
ge meinden Emmelshausen und Sankt Goar-Oberwesel be-
treibt, bis zum 31. Dezember 2024 als getrennte Einrichtun-
gen behandeln.
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§ 14

(1) Das am Vortag der Gebietsänderung nach § 1 Abs. 1 be-
stehende Ortsrecht der Verbandsgemeinden Emmelshausen
und Sankt Goar-Oberwesel gilt in deren bisheri gen Gebieten
übergangsweise fort. Im neuen Verbandsgemeindegebiet muss
spätes tens ab dem 1. Januar 2025 einheitliches Ortsrecht der
Verbandsgemeinde gelten.

(2) Die neue Verbandsgemeinde hat bis zum 1. Januar 2028
einen Flächennutzungs plan aufzustellen. Die Flächennutzungs -
pläne der Verbandsgemeinden Emmelshausen und Sankt Goar-
Oberwesel gelten fort, bis der Flächennutzungsplan der neuen
Verbandsgemeinde wirksam ist.

§ 15

Die neue Verbandsgemeinde ist Rechtsnachfolgerin der Ver-
bandsgemeinden Emmelshausen und Sankt Goar-Oberwesel.

§ 16

(1) Bei der Verbandsgemeindeverwaltung der neuen Verbands-
gemeinde ist in der Zeit vom 1. April bis zum 30. Juni 2020 ein
Personalrat zu wählen. Die Amtszeit des Personalrats beginnt
am Tag nach der Feststellung des Wahlergebnisses. Ab der
Ge bietsänderung nach § 1 Abs. 1 bis zum Beginn der Amtszeit
des Personalrats bei der Verbandsge meindeverwaltung der
neuen Verbandsgemeinde führen die bei den Ver bandsge-
mein de verwaltungen der Verbandsgemeinden Emmelshausen
und Sankt Goar-Oberwesel gebildeten Personalräte die Ge-
schäfte gemeinsam fort.

(2) Die am Vortag der Gebietsänderung nach § 1 Abs. 1 in den
Verbandsgemeinde verwaltungen der Verbandsgemeinden
Emmelshausen und Sankt Goar-Oberwesel bestehenden
Dienst  vereinbarungen, Dienstanweisungen und Organisa-
tions verfügun gen gelten jeweils für ihr bisheriges und auf die
neue Verbandsgemeinde übergehen des Personal bis zum
30. Juni 2021 fort, soweit sie nicht vorher durch Zeitablauf
oder Aufhebung außer Kraft treten oder durch Neufassung
ersetzt werden.

§ 17

Eine kommunale Vereinbarung, die Näheres im Zusammen-
hang mit der Gebietsände rung nach § 1 Abs. 1 enthält, bedarf
der Genehmigung der Kreisverwaltung des Rhein-Hunsrück-
Kreises.

§ 18

Soweit in diesem Gesetz nichts Abweichendes geregelt ist, gilt
ergänzend das Lan des gesetz über die Grundsätze der Kom-
munal- und Verwaltungsreform.

§ 19

Das Gerichtsorganisationsgesetz vom 5. Oktober 1977 (GVBl.
S. 333), zuletzt geän dert durch § 19 des Gesetzes vom 10. Okto -
ber 2018 (GVBl. S. 358) und § 19 des Gesetzes vom 10. Okto-
ber 2018 (GVBl. S. 361), BS 300-1, wird wie folgt geändert:

In § 6 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. m werden die Worte „Verbands-
gemeinden Emmelshausen und Sankt Goar-Oberwesel“ durch
die Worte „Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein“ er-
setzt.
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§ 20

Die Landesverordnung über Zuständigkeiten der Finanzämter
vom 6. Dezember 2002 (GVBl. S. 501), zuletzt geändert durch
§ 20 des Gesetzes vom 10. Oktober 2018 (GVBl. S. 358),
BS 600-2, wird wie folgt geändert:

§ 3 Nr. 9 erhält folgende Fassung:

„9. der Bezirk des Finanzamts Koblenz mit Sitz in Koblenz
das Gebiet der Städte Bendorf, Boppard, Koblenz und
Lahnstein sowie der Ver bandsgemeinden Hunsrück-
Mittelrhein, Loreley, Nastätten, Rhein-Mosel, Vallendar
und Weißenthurm,“.

§ 21

Es treten in Kraft:

1. die §§ 19 und 20 am 1. Januar 2020,

2. das Gesetz im Übrigen am Tage nach der Verkündung.
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